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§ 63 GewO 1994 g) Namensfuhrung
und Bezeichnung der

Betriebsstatten

GewO 1994 - Gewerbeordnung 1994

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.12.2025

1. (1)Gewerbetreibende, die natlrliche Personen und keine im Firmenbuch eingetragene Unternehmer sind, haben
sich bei der duRBeren Bezeichnung der Betriebsstatten und bei der Abgabe der Unterschrift ihres Namens zu
bedienen. Auf Geschaftsbriefen und Bestellscheinen, die auf Papier oder in sonstiger Weise an einen bestimmten
Empfanger gerichtet sind, sowie auf einer Website haben sie ihren Namen und den Standort der
Gewerbeberechtigung anzugeben. Im Ubrigen Geschaftsverkehr, insbesondere in Ankiindigungen, dirfen
Abkurzungen des Namens oder andere Bezeichnungen verwendet werden, wenn die verwendeten Ausdriicke zur
Kennzeichnung des Unternehmens geeignet sind und Unterscheidungskraft besitzen. Die Ausdrticke durfen keine
Angaben enthalten, die geeignet sind, Uber geschaftliche Verhaltnisse, die fir die angesprochenen Verkehrskreise
wesentlich sind, irrezufiihren. Die sich aus den 88 5 und 6 ECG, BGBI. | Nr. 152/2001 ergebenden Verpflichtungen
werden durch diese Bestimmungen nicht berthrt. Nicht zur Kennzeichnung des Unternehmens geeignet ist die
blofRe Angabe einer Telefonnummer, eines Postfaches oder die Angabe von E-Mail-Adressen, die keine
kennzeichnungskraftigen Ausdricke enthalten.

2. (2)Gewerbetreibende, die juristische Personen und nicht in das Firmenbuch eingetragen sind, haben sich zur
auBeren Bezeichnung der Betriebsstatten und bei Abgabe der Unterschrift im Geschaftsverkehr ihres
gesetzlichen oder in den Statuten festgelegten Namens zu bedienen. Im Ubrigen gilt Abs. 1 sinngemaR.

3. (3)FUr Gewerbetreibende, die in das Firmenbuch eingetragene Unternehmer sind, gelten88 14 und 17 bis 37
sowie 907 Abs. 3 des Unternehmensgesetzbuches - UGB, BGBI. | Nr. 120/2005. Absatz 1 vorletzter und letzter Satz
ist auch auf diese Gewerbetreibenden anzuwenden.

4. (4)Anderungen des Namens durch die in Abs. 1 genannten Gewerbetreibenden sind innerhalb von vier Wochen
der Behdrde anzuzeigen, sofern die Namensanderung weder im Zentralen Personenstandsregister noch im
Zentralen Melderegister verzeichnet wird.

In Kraft seit 27.03.2015 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/gewo/paragraf/5
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2001_152_1/2001_152_1.pdf
https://www.jusline.at/gesetz/gewo/paragraf/14
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2005/120
file:///

	§ 63 GewO 1994 g) Namensführung und Bezeichnung der Betriebsstätten
	GewO 1994 - Gewerbeordnung 1994


